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Anmeldung für Schulanfänger/-innen

Sehr geehrte Eltern,

da  Schulanmeldungen aufgrund  der  Corona-Pandemie  in  den  Räumlich-
keiten  der  Schulen  zu  vermeiden  sind,  bekommen  Sie  die  Anmelde-
formulare in  diesem Jahr  postalisch zugestellt.  Es gibt  in  der  Gemeinde
Diekholzen keine Schulbezirke. Deshalb können Sie ihr Kind in einer der
drei Grundschulen anmelden. Bitte füllen Sie die Formulare aus und senden
Sie sie bis zum 06. Mai 2022 an die von Ihnen gewünschte Schule. 

Grundschule Söhre: 
Schulplatz 2 – Söhre
Schulleiterin: Frau Cappelmann 
Tel.: 0 51 21 /26 50 40
E-Mail: info@gssoehre.de
www.grundschule-soehre.de

Grundschule Barienrode:
Eichendorffstraße 1 – Barienrode
Schulleiterin: Frau Albrecht-Skowronski
Tel.: 0 51 21 /26 16 84
E-Mail: info@grundschulebarienrode.de
www.grundschulebarienrode.de

Grundschule Diekholzen:
Alfelder Straße 7 – Diekholzen
Schulleiter: Herr Wahlers
Tel.: 0 51 21 /26 37 17
E-Mail: info@gs-diekholzen.de
www.gs-diekholzen.de

     
     
     
     
     

Anschrift
Gemeinde Diekholzen
Alfelder Straße 5
31199 Diekholzen

Bearbeitende Dienststelle
Steueramt

Sachbearbeiter
Frau Hedda Aschermann

Zimmer
OG-04

Zentrale
0 51 21 / 202 -0

Durchwahl
0 51 21 / 202 – 43

Fax 
0 51 21 / 202 – 55

eMail
hedda.aschermann  @diekholzen.de

Internet
www.diekholzen.de 

Sprechzeiten
Mo 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
 13.30 Uhr – 15.30 Uhr

Di geschlossen

Mi 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
 13.30 Uhr – 15.30 Uhr

Do 13.30 Uhr – 18.00 Uhr

Fr 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Bankverbindung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE81259501300052891005
BIC: NOLADE21HIK

Volksbank Hannover
IBAN: DE87251900011314326300
BIC: VOHADE2H
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Bitte legen Sie den Formularen Kopien der  Geburtsurkunde und des Nachweises, dass
Ihr Kind zweifach gegen Masern geimpft ist, bei.

Für  Kinder,  die das sechste Lebensjahr  zwischen dem 01.  Juli  und dem 30.  September
vollenden, gilt der Erlass zur Flexibilisierung des Schuleintritts (§ 64 Abs. 1 NSchG). Auch
wenn Sie den Schulbesuch Ihres Kinders um ein Jahr hinausschieben möchten, müssen Sie
es jetzt schon anmelden. 

Sprachstandsfeststellung: Bei  Kindern,  die  im letzten Jahr  vor  der  Einschulung keinen
Kindergarten  besuchen,  führen  die  Schulen  zu  Beginn  des  Schuljahres  2022/23  ein
Sprachstandsfeststellungsverfahren durch.

Sollten Sie noch Fragen zur Anmeldung haben,  wenden Sie sich bitte telefonisch an die
jeweilige Schulleitung!

Mit freundlichem Gruß
Der Bürgermeister


